
Basketball-Club Hamburg e.V. 
- Beitragsordnung - 

Basketball-Club Hamburg e.V. 
c/o Michael Wäldle – Theodor-Körner-Weg 13 – 22455 Hamburg – Tel. 0171-5864814 

Vorstand gemäß §26 BGB: Marco Bresch (1.Vorsitzender) – Michael Wäldle (stellv. Vorsitzender) 
E-Mail: info@hamburg-tigers.de – Homepage: www.hamburg-tigers.de 

Bankverbindung: Hamburger Sparkasse – IBAN DE35 2005 0550 1223 1295 35 – BIC HASPDEHHXXX 

 

 

Aufnahmegebühr: 1 
• ordentliche Mitglieder 

o ohne Ermäßigung 45,00 € einmalig 

o mit Ermäßigung 2  22,50 € einmalig 

• außerordentliche Mitglieder 

o ohne Ermäßigung 45,00 € einmalig 
o auswärtige Mitglieder 22,50 € einmalig 

o Zweitmitglieder 22,50 € einmalig 

o Mitglieder auf Zeit  22,50 € einmalig 
o Firmenmitgliedschaften  250,00 € einmalig 

• Passive/ fördernde Mitglieder  22,50 € einmalig 
 

Mitgliedsbeiträge: 
• Grundbeitrag: 

o ordentliche Mitglieder 

- ohne Ermäßigung  16,00 € monatlich  3 

- mit Ermäßigung 2  8,00 € monatlich  3 

- mit Trainerermäßigung 4  0,00 € monatlich 

o außerordentliche Mitglieder 
- auswärtige Mitglieder  16,00 € jährlich  5 

- Zweitmitglieder  16,00 € jährlich  5 

- Firmenmitgliedschaften (nach Vereinbarung – min. pro Person) 180,00 € jährlich  5 
- Mitglieder auf Zeit  16,00 € monatlich 3 

o passive & fördernde Mitglieder 

- passive Mitglieder  16,00 € jährlich  5 

- fördernde Mitglieder (nach Vereinbarung – min.)  16,00 € jährlich  5 

• Zuschlag für die Teilnahme am Spielbetrieb 6: 
o Für alle Ligen 12,00 € monatlich  3 

o 3x3 2,00 € monatlich  3 

 
Stand: 23.07.2025 

 

 
 
1 Die Erhebung der Aufnahmegebühr erfolgt mit Einzug des ersten Mitgliedsbeitrages. 

2 Wird nur in begründeten Einzelfällen für einen befristeten Zeitraum vom Vorstand genehmigt; die Ermäßigung gilt zudem ab 
dem dritten Familienmitglied oder für minderjährige Geschwisterkinder. 

3 Die Erhebung der Beiträge erfolgt zu Beginn eines jeden Quartals für das gesamte Quartal im Voraus. 

4 Gilt für Mitglieder der Mannschaften, die aufgrund einer im Verein ausgeübten Trainertätigkeit nur stark eingeschränkt am 
Trainings-/ Spielbetrieb ihrer Mannschaft teilnehmen können. 

5 Die Erhebung der Beiträge erfolgt zu Beginn des Geschäftsjahres. 

6 Gilt nicht für Mitglieder mit Trainerermäßigung. 
 


